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Beschluss Nr. 06/2019  vom 03.12.2019 

 

 
Infolge einer formellen Einladung durch den Schulratspräsidenten hat sich am Dienstag, den 03.12.2019 um 
17.00 Uhr  der Schulrat dieses Schulsprengels zu einer Sitzung in der Mittelschule von Welsberg eingefunden. 
 
 
Genehmigung des Finanzbudgets 2020-2022 und des Begleitberichtes 
 

Vorsitzender: 

Ausserhofer Thomas 

 

Schuldirektor: 

Watschinger Josef 

 

Elternvertreter: 

Baur Elisabeth 

Egarter Wolfram 

Gross Evi 

Mittermair Katja 

Taschler Kurti 

 

 

 

unentschuldigt abwesend 

 

  

Lehrervertreter: 

Gatterer Klaus 

Messner Verena 

Oberhollenzer Josef 

Schwingshackl Judith 

Tschurtschenthaler Lorenz 

 

 

 

 

unentschuldigt abwesend 

Lehrperson der 2. Sprache: 

Modolo Daniela 

 

 

Verwaltungspersonal: 

Cosso Wilma 

 

 

 
 
Als Schriftführerin fungiert:   Wilma Cosso 
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Seite 2 - Beschluss des Schulrates Nr. 06  vom 03.12.2019 

 

Genehmigung des Finanzbudgets 2020-2022 und des Begleitberichtes 
 

Nach Einsichtnahme: 
 

➢ In das L.G. vom 18.10.1995, Nr. 20, Art. 7;  

➢ In das L.G. vom 28.06.2000, Nr. 12 in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen 

➢          in den Artikel 12 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, der vorsieht, dass die 
Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab dem 1. Januar 2017 die zivilgesetzliche 
Buchhaltung übernehmen und die diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 

➢ in der Art.. 17 GvD 11872011 UND Anlage 4/1 Punkt 4.3 sowie Anlagen 6/2 und 6/3; 

➢ in das gesetzesvertretende Dekret vom 23.06.2011, Nr. 118; 

➢ in die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der 
Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen Nr. 38 vom 13.10.2017; 

➢ in den Beschluss der Landesregierung vom 08.September 2015, Nr. 1028 über die Kriterien für die 
Zuweisung von Fonds an die Schulen für den Lehr-und Verwaltungsbetrieb, für den Ankauf von 
Einrichtung und für die ordentliche Instandhaltung der Liegenschaften; 

➢ in die Mitteilung des Amtes für Schulfinanzierung vom 24.10.2019, betreffend das Finanzbudget für die 
Haushalte 2019-2021;  

➢ in den eigenen Beschluss des Schulrates Nr. 05/2019 vom 03.12.2019 (Genehmigung des 
Dreijahresplanes des Bildungsangebots); 

➢ in den eigenen Beschluss des Schulrates vom 31.05.2018, Nr. 02, über die Einhebung von 
Schülerbeiträgen; 

➢ in das von der Schulführungskraft und von der Schulsekretärin erstellte Finanz- und Investitionsbudget  
2020-2022,  den entsprechenden Begleitbericht sowie die Tätigkeitsplanung 2020; 

➢ in den vom Kontrollorgan Nummer 5 ausgestellte Bericht und Gutachten zur buchhalterischen Kontrolle 
des Finanz-und Investitionsbudgets für die Gebarung 2020-2022 vom 22.11.2019; 

 
wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit 
 

b e s c h lo s s e n, 
 
das Finanz- und Investitionsbugdet 2020-2022, den Begleitbericht sowie die Tätigkeitsplanung 2020, welche 
einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu genehmigen. 
 
 
Gelesen, genehmigt und unterfertigt. 
 
Der Vorsitzende des Schulrates      Die Sekretärin des Schulrates 
   - Thomas Ausserhofer -                - Wilma Cosso – 
 
 
 
 
Diese Niederschrift wird am 20.12.2019 für acht aufeinanderfolgende Tage an der Anschlagetafel der Schule veröffentlicht. 

DER SCHULDIREKTOR 
Josef Watschinger 
 

 


